
Bezugnahmen auf das Christentum im Schulrecht der Bundesländer 
(Stand: 30.1.2004) 

 

Baden-Württemberg 

Verfassung 
Art. 12 
Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur 
Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Hei-
mat, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Be-
währung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen. 
Art. 15 
(1) Die öffentlichen Volksschulen (Grund- und Hauptschulen) haben die Schulform 
der christlichen Gemeinschaftsschule nach den Grundsätzen und Bestimmungen, die 
am 9. Dezember 1951 in Baden für die Simultanschule mit christlichem Charakter 
gegolten haben. 
Art. 16 
(1) In christlichen Gemeinschaftsschulen werden die Kinder auf der Grundlage christ-
licher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte erzogen. 
(3) Ergeben sich bei der Auslegung des christlichen Charakters der Volksschule 
Zweifelsfragen, so sind sie in gemeinsamer Beratung zwischen dem Staat, den Reli-
gionsgemeinschaften, den Lehrern und den Eltern zu beheben. 

§ 1 Abs. 2 Schulgesetz: 
Über die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus ist die Schule 
insbesondere gehalten, die Schüler in Verantwortung vor Gott, im Geiste christlicher 
Nächstenliebe, zur Menschlichkeit und Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Hei-
mat, zur Achtung der Würde und der Überzeugung anderer, zu Leistungswillen und 
Eigenverantwortung sowie zu sozialer Bewährung zu erziehen ... 
 

Bayern 

Art. 135 Verfassung 
Die öffentlichen Volksschulen sind gemeinsame Schulen für alle volksschulpflichtigen 
Kinder. In ihnen werden die Schüler nach den Grundsätzen der christlichen Bekennt-
nisse unterrichtet und erzogen. Das Nähere bestimmt das Volksschulgesetz. 

Art. 7 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 

Die Grundschule und die Hauptschule (die Volksschule) 
(2) In den Volksschulen werden die Schüler nach den gemeinsamen Grundsätzen 
der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen. In Klassen mit Schülern glei-
chen Bekenntnisses wird darüber hinaus den besonderen Grundsätzen dieses Be-
kenntnisses Rechnung getragen. 
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(3) Angesichts der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns wird in jedem 
Klassenraum ein Kreuz angebracht. Damit kommt der Wille zum Ausdruck, die ober-
sten Bildungsziele der Verfassung auf der Grundlage christlicher und abendländi-
scher Werte unter Wahrung der Glaubensfreiheit zu verwirklichen. Wird der Anbrin-
gung des Kreuzes aus ernsthaften und einsehbaren Gründen des Glaubens oder der 
Weltanschauung durch die Erziehungsberechtigten widersprochen, versucht der 
Schulleiter eine gütliche Einigung. Gelingt eine Einigung nicht, hat er nach Unterrich-
tung des Schulamts für den Einzelfall eine Regelung zu treffen, welche die Glaubens-
freiheit des Widersprechenden achtet und die religiösen und weltanschaulichen 
Überzeugungen aller in der Klasse Betroffenen zu einem gerechten Ausgleich bringt; 
dabei ist auch der Wille der Mehrheit, soweit möglich, zu berücksichtigen. 
 

Berlin 

§ 1 Schulgesetz 
... Diese Persönlichkeiten müssen sich der Verantwortung gegenüber der Allgemein-
heit bewusst sein und ihre Haltung muss bestimmt werden von der Anerkennung der 
Gleichberechtigung aller Menschen, von der Achtung vor jeder ehrlichen Überzeu-
gung und von der Anerkennung der Notwendigkeit einer fortschrittlichen Gestaltung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse sowie einer friedlichen Verständigung der Völker. 
Dabei sollen die Antike, das Christentum und die für die Entwicklung zum Humanis-
mus, zur Freiheit und zur Demokratie wesentlichen gesellschaftlichen Bewegungen 
ihren Platz finden.  
 

Bremen 

§ 32 Landesverfassung 
Die allgemeinbildenden öffentlichen Schulen sind Gemeinschaftsschulen mit be-
kenntnismäßig nicht gebundenem Unterricht in Biblischer Geschichte auf allgemein 
christlicher Grundlage. 

§ 7 Schulgesetz 
Nach Art. 32 der Landesverfassung erteilen die allgemeinbildenden öffentlichen 
Schulen in der Primarstufe und der Sekundarstufe I bekenntnismäßig nicht gebunde-
nen Unterricht in Biblischer Geschichte auf allgemein christlicher Grundlage; in der 
Gymnasialen Oberstufe können die Schüler und Schülerinnen Kurse mit entspre-
chenden Inhalten an bestimmten Standorten anwählen. 
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Hessen 

§ 2 Schulgesetz 
(1) Die Schulen im Lande Hessen erfüllen in ihren verschiedenen Schulstufen und 
Schulformen den ihnen in Art. 56 der Verfassung des Landes Hessen erteilten ge-
meinsamen Bildungsauftrag, der auf humanistischer und christlicher Tradition beruht 
... 
(2) ... Die Schulen sollen die Schülerinnen und Schüler befähigen, in Anerkennung  
der Wertordnung des Grundgesetzes und der Verfassung des Landes Hessen ...  die 
christlichen und humanistischen Traditionen zu erfahren, nach ethischen Grundsät-
zen zu handeln und religiöse und kulturelle Werte zu achten ... 
 

Niedersachen 

§ 2 Schulgesetz 
Die Schule soll im Anschluss an die vorschulische Erziehung die Persönlichkeit der 
Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage des Christentums, des europäischen 
Humanismus und der Ideen der liberalen, demokratischen und sozialen Freiheitsbe-
wegungen weiterentwickeln. 
 

Nordrhein-Westfalen 

Art. 12 Verfassung 
(3) Grundschulen sind Gemeinschaftsschulen, Bekenntnisschulen oder Weltan-
schauungsschulen.  
(4) Hauptschulen sind von Amts wegen als Gemeinschaftsschulen zu errichten. Auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten sind Bekenntnisschulen oder Weltanschauungs-
schulen zu errichten, soweit ein geordneter Schulbetrieb bei der beantragten Haupt-
schule und der Besuch einer Gemeinschaftsschule in zumutbarer Weise gewährlei-
stet sind. 
(5) Hauptschulen sind in Gemeinschaftsschulen umzuwandeln, wenn Erziehungsbe-
rechtigte, die ein Drittel der Schüler vertreten, dieses beantragen. 
(6) In Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher Bildungs- 
und Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse 
und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. 

§ 19 Schulordnungsgesetz 
In Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher Bildungs- und 
Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse und 
weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen. 
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Rheinland-Pfalz 

Art. 29 Verfassung 
Die öffentlichen Grund-, Haupt- und Sonderschulen sind christliche Gemeinschafts-
schulen. 
 

Saarland 

Verfassung 
Art. 27 
Die öffentlichen Schulen sind Gemeinsame Schulen. In ihnen werden Schüler unab-
hängig von ihrer Religionszugehörigkeit bei gebührender Rücksichtnahme auf die 
Empfindungen andersdenkender Schüler auf der Grundlage christlicher Bildungs- 
und Kulturwerte unterrichtet und erzogen.  
Art. 30 
Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe und 
der Völkerversöhnung, in der Liebe zu Heimat, Volk und Vaterland, zu sorgsamem 
Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen, zu sittlicher und politischer Verant-
wortlichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung und zu freiheitlicher demokrati-
scher Gesinnung zu erziehen. 
 

Schleswig-Holstein 

§ 4 Abs. 2 Schulgesetz 
Der Bildungsauftrag der Schule ist ausgerichtet an den im Grundgesetz verankerten 
Menschenrechten, den sie begründenden christlichen und humanistischen Wertvor-
stellungen und an den Ideen der demokratischen, sozialen und liberalen Freiheits-
bewegungen. 
 

Thüringen 
§ 2 Abs. 1 Schulgesetz 
Dabei werden die Schüler darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und 
Staat zu übernehmen und dazu angehalten, sich im Geiste des Humanismus und der 
christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. 
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